
Die systematische Weiterentwick-
lung des kommunalen Finanzaus-
gleiches gehört zu den zentralen 
Projekten der Landespolitik dieser 
Wahlperiode. Seit 2013 gilt ein 
neues kommunales Finanzaus-
gleichsgesetz (FAG). 

Die CDU hat die ursprünglichen Plä-
ne im Landtag an vielen Stellen korrigiert.

1. So konnten bspw. überproportionale Kürzungen für 
 unsere Klein- und Mittelstädte abgewendet werden. 
2. Auch die Verstetigung der Investitionspauschale war 
 eine Forderung der CDU-Landtagsfraktion, die umge-
 setzt worden ist. 
3. Der Verzicht auf Rückzahlungen vergangener Jahre im  
 Wege der Spitzabrechnung und die Anpassung der zu 
 berücksichtigenden Inflationsrate an das tatsäch-
 liche Niveau haben wir durchgesetzt. 
4. Für die Landkreise sind besondere Ergänzungszuwei-
 sungen für die Kreisstraßenunterhaltung und Schüler- 
 beförderung durch uns einverhandelt worden.

Natürlich hat das Erreichte seinen Preis. Als Ergeb-
nis unserer Verhandlungen wächst die kommunale Fi-
nanzausgleichsmasse um 154,7 Mio. Euro. Davon sind 
90,7 Mio. Euro Mehrausgaben im Nachtragshaushalt 
für das Jahr 2013 veranschlagt. Insgesamt steigt da-
mit die FAG-Masse für das kommende Jahr mit über 
1,6 Mrd. Euro auf das höchste Niveau seit 2010.
Trotz weiterer Landeshilfen außerhalb des Finanzaus-
gleichs und des Abbaus von Altfehlbeträgen haben wir in 
den parlamentarischen Beratungen vor allem bei der ge-
rechten Berücksichtigung des demografischen Wan-
dels erhebliche Veränderungen durchgesetzt. Erstma-
lig wird die unterschiedliche Bevölkerungsentwicklung in 
den kreisfreien Städten und im kreisangehörigen Raum 
berücksichtigt. Starke demografische Betroffenheit soll-
te ursprünglich zu entsprechenden Kürzungen der Zuwei-
sungen führen. Insbesondere der kreisangehörige Raum 

wäre von diesem Effekt betroffen worden. Einen direkten 
linearen Zusammenhang zwischen Finanzbedarf und sin-
kender Bevölkerung sahen wir in dieser Form jedoch nicht 
und sind durch das Landesverfassungsgericht bestätigt 
worden. Die CDU-Landtags-
fraktion hat ihr Wort gehalten, 
die Bevölkerungsentwicklung 
im kreisangehöri-
gen Raum besser 
zu berücksichti-
gen als im Regie-
rungsentwurf. Die 
Zuweisungen an 
den kreisangehöri-
gen Raum fallen da-
mit bereits 2013 über 
15 Millionen Euro hö-
her aus und stehen für 
die Bewältigung der de-
mografischen Herausfor-
derungen zur Verfügung. 

Außerdem stellen wir sicher, 
dass höhere Ausgaben nach 
dem Asylbewerberleistungsge-
setz ebenfalls vom Land finanziert 
werden. So sorgen wir für Entlas-
tung bei den Landkreisen und kreis-
freien Städten. Die Verteilungsbalan-
ce zwischen den kommunalen Gruppen 
hat sich durch unser Handeln verbessert! 

Ich danke unseren Finanzpolitikern und 
der Arbeitsgruppe FAG für ihre enga-
gierte Arbeit.

André Schröder 
Vorsitzender der CDU-Fraktion im Landtag von Sachsen-Anhalt
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„Mit einem neuen Entschuldungs-
programm bieten wir den oft hoch 
verschuldeten Kommunen Hilfe 
an. Sie können freiwillig entschei-
den, ob sie das Angebot und die 
damit verbundenen Bedingungen 
annehmen“, so Kay Barthel, unser 
finanzpolitischer Sprecher, zu dem 
zum Finanzausgleichsgesetz ge-

hörenden Programm des Landes namens STARK IV. Da-
rüber wird den Kommunen konkrete Hilfe angeboten, 
wenn sie selbst zum nachhaltigen Abbau ihrer Schulden 
ebenfalls beitragen.

Sachsen-Anhalt stellt aus seinem Haushalt Mittel für die 
nächsten zehn Jahre in Höhe von 450 Millionen Euro zur 
Verfügung. Bei Inanspruchnahme werden mit jeder ein-
zelnen Kommune klare Verabredungen für einen suk-
zessiven Entschuldungspfad getroffen. Dabei wird das 

Land als Geldgeber das Korsett in enger Absprache mit 
den Kommunen festschreiben, denn nach Vertragsab-
schluss darf es nicht zu neuen Fehlbeträgen kommen. Es 
gilt, strengste Haushaltsdisziplin einzuhalten. 

„Systematisch ist es richtig und sorgt für Transparenz, 
dass die Förderung der Kommunen nach mathemati-
schen Kriterien organisiert ist. Gerade der Mangel an 
Transparenz wurde bei der Gewährung der Liquiditäts-
hilfen in der Vergangenheit immer wieder kritisiert. Des-
halb ist es gut, dass die Höhe der Zuschläge über geeig-
nete Bedarfsindikatoren ermittelt wird. Damit Stark IV 
keine Fehlanreize setzt und ein System der Bedürftigkeit 
produziert, müssen hohe Fördersätze auch mit hohen 
Auflagen einhergehen. Solidarität in der Misswirtschaft 
darf es nicht geben. Wir legen deshalb beim Vollzug des 
Programms großen Wert darauf, dass eigene Sparbe-
mühungen der Kommunen ein wichtiges Element blei-
ben und honoriert werden“, so Barthel.
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Kay Barthel

Finanzminister Jens Bullerjahn zu Besuch in unserer Fraktion
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